
Häusliches Arbeitszimmer: 
Betätigungsmittelpunkt bei mehreren

Erwerbstätigkeiten 
Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied: 
Leitsatz: 
Das  häusliche  Arbeitszimmer  eines  Steuerpflichtigen,  der  meh-
reren  Erwerbstätigkeiten  nachgeht,  kann  auch  dann  als  Betäti-
gungsmittelpunkt im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr.  6b Satz 3
Halbsatz  2  Einkommensteuergesetz  (EStG)  bilden,  wenn  der
qualitative Schwerpunkt einzelner Tätigkeiten nicht im häusli-chen
Arbeitszimmer liegt. 
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